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Die Vollzugsmcldungen aus der kantona- 
len Verwaltung folgen sich Schlag auf 
Schlag. Im Januar stellte Baudirektor 
Hans Hofmann seine neustrukturierte Di- 
rektion vor, im April war es Volkswirt- 
schaftsdirektor Ernst Hornberger, jetzt ist 
Erziehungsdirektor Ernst Buschor an der 
Reihe. Gemeinsames Kennzeichen der 
Reformen: Die Vielzahl der Ämter und 
Abteilungen werden auf einige wenige 
reduziert, die Generalsekretariate wer- 
den zu zentralen Schaltstellen, die Direk- 
tionsvorstehcr werden entlastet. Der Re- 
gierungsrat hatte die Reform der Verwal- 
tungsstrukturen 1996 beschlossen. 

Aufgaben entflechten 

Zentraler Teil der Reformen in der Er- 
ziehungsdirektion ist die Ubernahme des 
Amtes fur Bcrufsbildung, das bisher in 
der Volkswirtschaftsdirektion angesie- 

delt war. Die bisher elf Ämter und Abtci- 
lungen in der Erziehungsdirektion - 
zwölf mit dem Amt für Berufsbildung - 
werden zu vier Ämtern zusanimenge- 
fasst. Drei davon sind auf die drei Bil- 
dungsstufen ausgcrichtet: Volksschule, 
Sekundarstufe I1 und Hochschulstufe. 
Das vierte fasst die Aufgaben der Sozia- 
lisationsunterstützung im weitcsten 
Sinne zusanimen. 

Ziel der neuen Organisationsstruktur 
ist gemäss Mitteilung der kantonalen In- 
formationsstellc vom Dienstag, dic Auf- 
gaben zwischen Generalsekretariat und 
Amtern bzw. Betrieben zu entflechten: 
Das Gencralsekretariat soil koordinieren 
und strategisch führen, die Ämter erhal- 
ten grössere Aufgaben- und Kompetenz- 
bcreiche und auch grössere Selbständig- 
keit. Zusammen bilden Gcneralsekreta- 
riat und Anitsleitungen unter dem Vor- 
sitz des Direktionsvorstchers eint- Ge- 
schäftsleitung, welche die Aufgaben dcr 
Direktion koordinicrt und intcb wer t .  . 

Was wo wahrgenommen wird 

Konkret sollen die Aufgaben folgcnder- 
massen auf das Generalsekrctariat und 
die neuen Ämter aufgeteilt werden: 

Gencralsekretariat: Dieses unterstützt 
den Direktionsvorstcher bei der strategi- 
schen Führung und dercn Umsetzung in 

den Ämtern. Dazu gehören insbesondere 
die Gesetzgebung und das Controlling. 
In Rechts-. Personal- und Informatikfra- 
gen unterstützt CS die Amter. Angeglie- 
dert sind die Stabsabtcilungen Finanzen 
und Rildungsplanung. Letztere umfasst 
Teile der heutigen Pädagogischen Abtei- 
lung. 

Volksschulanit: Dieses nimmt im we- 
sentlichen die Aufgaben der bisherigen 
Abtcilung Volksschule wahr. Dazu kom- 
men von der Abteilung Handarbeit und 
Hauswirtschaft die Aufgaben der Volks- 
schule und aus der Pädagogischen Abtei- 
lung die Interkulturelle Pädagogik. 

H Mittelschul- und Berufsbildungsanit: 
Die Aufgaben des Amtes fur Berufsbil- 
dung bleiben in diesem neuen Amt. Neu 
wird der Bereich der Mittelschulen intc- 
griert. Ferner wird hier die Erwachsenen- 
bildung zusammengefasst. Von der Ab- 
teilung Handarbeit und Hauswirtschaft 
werden dic berufliche Grund- und Wei- 
tcrausbildung übernommen. 

Hochschularnt: Dieses deckt die ge- 
samte tcrtiäre Bildung ab. DAS Amt wird 
neu aus der heutigen Stabsstelle Univer- 
sität des Direktionssekretariats und den 
Bereichen Fachhochschulen und Lehrer- 
bildung zusamrnengcsetzt. Letztere wcr- 
den aus der bisherigen Abteilung Mittel- 
schulen, Fachhochschulen und Lehrerbil- 

dung sowie der Lehrerbildung des Amtes 
für Berufsbildung übernommen. 

Amt fur Jugend und Berufsberatung: 
Diescs umfasst das heutige Jugendamt 
und neu die Abteilung Stipendien sowie 
die akademische Berufsberatung. Letz- 
tere wird mit der allgemeinen Berufsbe- 
ratung zusammengeführt. Hier werden 
auch die Sonderschulheime angesiedelt. 

Der Lehrmittelverlag wird nicht in ein 
Amt integriert. Dasselbe gilt fur Universi- 
tät und Fachhochschulen; sie geniessen 
ais selbständige Einheiten weitgehende 
Autonomie. 

Berufsbildungsrat bleibt vorerst 

Der Regierungsrat hat den neuen 
Strukturen der Erziehungsdirektion ge- 
stern Dienstag zugestimmt; sie treten auf 
den I. Juli, also in vierzehn Tagen, in 
Kraft. Nicht berührt von der Umteilung 
des Amtes für Berufsbildung in die Erzie- 
hungsdirektion seien Stellung und Aufga- 
ben des Berufsbildungsrates. wird in der 
Mitteilung betont. Der Berufsbildungsrat 
bleibt der Volkswirtschaftsdirektion zu- 
geordnet, bis das Gesetz über die Schaf- 
fung eincs Bildungsrates in Kraft tritt. 
Das Gesetz sieht die Aufhebung des Be- 
rufsbildungsrates vor und wird gegen- 
wärtig vom Kantonsrat in erster Lesung 
beraten. 
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